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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an den 
Grossen Rat. 

 
 
Begründung 
Für Velo- und E-Bike-Fahrende gelten die allgemeinen Verkehrsregeln. Sie 
haben sich deshalb auch an die vorgegebenen Geschwindigkeitslimiten zu 
halten. Allerdings gibt es in der eidgenössischen Ordnungsbussenverord-
nung keinen Tatbestand für Geschwindigkeitsübertretungen durch Velofahre-
rinnen und Velofahrer. Diese können deshalb einzig wegen unangepasster 
Geschwindigkeit gemäss Art.4 der Verkehrsregelnverordnung sanktioniert 
werden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat die Kontrolle von Velofahrerin-
nen und -fahrern aber besonders in Gebieten mit Geschwindigkeitsbegren-
zungen zuletzt intensiviert und wird diese aufrechterhalten. Die Ve-
lofahrenden werden im Rahmen dieser Polizeikontrollen denn auch 
konsequent auf die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen aufmerksam 
gemacht. 

 

 

                                                                                            
 


